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Die Wivatschulen.
(Fortsetzung.)

12. Kanton Waselland. Privatim unterrichtete Kinder müssen

an den öffentlichen Prüfungen teilnehmen; die Gemeindeschnlpflegcn haben

auch die Aufsicht über die Kleinkinderschulen, der Schulinspektor über alle

Privatschulanstalten.

13. Kanton Schaffhausen. Der Privatunterricht steht unter der

Aufsicht der Schulbehörden. Dieselben haben darüber zu wachen, daß

derselbe, soweit er den obligatorischen, öffentlichen Unterricht ersetzen soll,

hinsichtlich des Unterrichtszieles den Anforderungen des Schulgesetzes

entspricht. (Art. 2 des Schulgesetzes für den Kanton Schasfhausen vom
24. September 1879.)

14. Kanton Appenzell A.-Hìh. Die Privatschulen stehen unter
direkter Aufsicht der Laudesschulkommission.

Es dürfen nur solche Lehrer angestellt werden, welche ein Wahl-
fähigkeitszeugnis besitze».

Die Bestimmungen der Gemeiudeschulen bezüglich der Schulpflicht
und der Ahndung der Absenzen gelten auch für Privatschulen.

Die wöchentliche Stundenzahl darf für keine Klassen geringer sein,

als in den öffentlichen Schulen.
Das Reglement für die Inspektion der Schulen des Kantons

Appenzell A.-Rh. (von der Laudesschulkommission erlassen im März 1879
und revidiert im August 1891) sieht für die Privatschulen die nämliche

Inspektion vor, wie für die öffentlichen Anstalten.

15. Kauton Appenzell I.-Hih. Privatschulen dürfen mit Geneh-

migung der Landesschulkommission errichtet werde»; sie unterliegen
alsdann den gleichen Vorschriften, wie die übrigen Schulen des

Kantons.

16. Kanton St. Gallen. Im Gesetz über das Erziehnngswescn
des Kantons St. Gallen vom 19. März 1862 ist mit Bezug aus den

Privatunterricht folgendes gesagt;
Der Privatunterricht ist unter Vorbehalt folgender Bestimmungen

frei. (Art. 69.)
Die Privatschnlen und die Privatinstitute stehen unter der Aufsicht

der Erziehungsbehörden. (Art. 79

Die Unternehmer von Privatschulen und Privatinstitnteu sind ver-

Pflichtet, dem Erziehungsrat von der Einrichtung, dem Lehrplan und den

Lehrmitteln Kenntnis zu geben. (Art. 71.)
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Der Erziehungsrat hat die Prüfungen der Privatlehrer und Privat-
lehrerinnen anzuordnen; er kann aber in besondern Fällen nach seinem

Ermessen auch davon dispensieren. (Art. 72.)
Sollten in der Folge wichtige Übelstände zum Vorschein kommen

und der Erziehungsrat den Fortbestand einer Privatschule oder eines

Privatinstitutes als gefährlich erachten, so hat er die Aufhebung des-

selben unter Vorbehalt der Genehmigung des Regierungsrates zu ver-

fügen. (Art, 73.)
17. Kanton Oraubüuden. Privatschulen mit Elementarunterricht

stehen unter Aufsicht des Schulinspektors, dem schon die Schulorganisa-
tion vom Jahre 1853, Art. 36, die Visitationspflicht für „Gemeinde-
und Privatschulen zuweist.

18. Kanton Aargau. Es ist in Ausnahme des Grundsatzes von
8 40 Eltern und Vormündern gestattet, ihre Kinder oder Pflegebefoh-
lenen, statt sie in die Gemeindeschule zu schicken, selbst zu unterrichten,
oder durch einen Hauslehrer, oder auch in einer Privatanstalt unter-
richten zu lassen, sofern dieses auf eine den gesetzlichen und reglemen-

tarischen Forderungen i es öffentlichen Unterrichtes entsprechende Weise

geschieht.

Wer aber von dieser Ausnahme Gebrauch machen will, ist ge-

halten, der Schulpflege für sich und zu Handen der Lehrer und des

Inspektors hievon Kenntnis zu geben.

Kinder, welche zu Hause unterrichtet werden, haben die öffentliche

Jahresprüfung der Gemeindeschule mitzubestehen; Privatschulen werden

wie Gemeindeschulen alljährlich einer öffentlichen Prüfung unterstellt.
Die Erlaubnis zur Erteilung von Privatunterricht wird auf gehö-

rjgen Ausweis durch die Erziehungsdirektion ausgestellt.
An Privatlehranstalten dürfen nur wahlfähige Lehrer Unterricht

erteilen, (Z 67 des Schulgesetzes für den Kanton Aargau vom 1. Juni
1865.)

Zeigt es sich, daß trotz erhaltener Weisung die Kinder mangelhaft
oder saumselig unterrichtet werden, oder daß Lehrer ihrer Aufgabe nicht

gewachsen sind, so wird das Jnspektorat die Eltern oder Vormünder
dazu verhalten, daß sie die Kinder in die öffentliche Gemeindeschule schicken

(8 68.)
Alle Privatlehranstalten, sowie die dafür bestehenden Stiftungen

stehen unter dem Schutze und der Oberaufsicht des Staates' Die Unter-

nehmer sind gehalten, den Lehrplan und die Schulordnung dem Erzieh-

ungsrate zur Genehmigung vorzulegen. Diese Behörde ist verpflichtet,
die Aufhebung solcher Anstalten beim Regierungsrate zu beantragen,
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wenn sie den gesetzlichen Bestimmungen und den Zwecken der Jugend-
bildung widerstreiten. (Z 181.)

Privatlehranstalten, in denen schulpflichtigen Kindern der für die

Gemeindefchule vorgeschriebene Unterricht erteilt wird, stehen unter der

Aufsicht, der dieser letztern Schule vorgesetzten Behörden.

Anstalten, welche einen ausgedehnteren Unterricht bezwecken, sind
der Aufsicht des Jnspektorates über die Bezirksschulen unterstellt,

ls 182.)
19. Kanton Wurgau. Das Gesetz über das Unterrichtswesen vom

29. August 1875 setzt folgendes fest:

Als Ausnahme ist es den Eltern oder Bormündern gestattet, ihre
Kinder oder Pflegebefohlenen, statt sie in die öffentlichen Schulen zu
schicken, selbst zu unterrichten oder durch einen Hauslehrer unterrichten

zu lassen, sofern dies in einer Weise geschieht, welche den in den öfsent-

lichen Unterricht gesetzlich und reglementarisch aufgestellten Forderungen
entspricht. Solche Eltern und Bormüuder sind verpflichtet, der Schul-
vorsteherschaft, davon Anzeige zu machen, ihre Kinder entweder zur
Teilnahme an den Prüfungen der Gemeindeschule anzuhalten oder die-

selben jährlich besonderen Prüfungen in Anwesenheit des Schulinspektors

zu iunterweefen. Wenn der Erfolg des Unterrichtes als mangelhaft
erscheint, so verfügt der Negieruugsrat, daß die Kinder die öffentliche

Schule besuchen sollen. (H 29.)

Die Privaterziehungsanstalten stehen unter allgemeiner staatlicher

Aufsicht. Die Unternehmer sind verpflichtet, den Lehrplan der Anstalt
dem Regierungsrate zur Genehmigung vorzulegen, nur solche Lehrer

anzustellen, welche sich über Lehrbefähigung genügend ausgewiesen haben,
deren Wahl dem Erziehungsdepartement anzuzeigen und periodische Prü-
sangen der Schüler in Anwesenheit eines vom Erziehungsdepartement

dcstellten Jnspektorates abzuhalten.

Personen beiderlei Geschlechts, welche religiösen Orden augehören,

ist die Leitung und Anstellung in Erziehungsanstalten untersagt. (Z21).
(Schluß folgt.)

Nachträglich! Die Volksschullehrerin Miß A. Corrigan in Ash-

burne sMeath) wurde dieser Tage durch ein Legat der Kaiserin von

Oesterreich zu jährlich 499 M. überrascht. Die Kaiserin hatte während

ihres Aufenthaltes in England Miß korrigans Schule besucht und an

den Kindern außerordentliches Interesse genommen. Nun nach langen

Fahren kam obiges Legat „zum freundlichen Andenken."

44


	Die Privatschulen [Fortsetzung]

